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dann als Handelsgewerbe, wenn der Unternehmer von der Befugniß,

seine Firma gemäß § 2 in das Handelsregister eintragen zu lassen,
Gebrauch gemacht hat. Ist die Eintragung erfolgt, so findet eine
Löschung der Firma nur nach den allgemeinen Vorschriften statt,

welche für die Löschung kaufmännischer Firmen gelten.
§ 4. L10.] Die Vorschriften über die Firmen, die Handelsbücher

und die Prokura finden auf Handwerker sowie auf Personen, deren
Gewerbebetrieb nicht über den Umfang des Kleingewerbes hinaus-
geht, keine Anwendung.

Durch eine Vereinigung zum Betrieb eines Gewerbes, auf welches
die bezeichneten Vorschriften keine Anwendung finden, kann eine offene

HandelsgesellschaftodereineKommanditgesellschaftnichtbegründetwerden.
Die Landesregierungen sind befugt, Bestimmungen zu erlassen,

durch welche die Grenze des Kleingewerbes auf der Grundlage der
nach dem Geschäftsumfange bemessenen Steuerpflicht oder in Er-
mangelung einer solchen Besteuerung nach anderen Merkmalen näher
festgesetzt wird.

§ 5. Ist eine Firma im Handelsregister eingetragen, so kann
gegenüber demjenigen, welcher sich auf die Eintragung beruft, nicht
geltend gemacht werden, daß das unter der Firma betriebene Ge-
werbe kein Handelsgewerbe sei oder daß es zu den im § 4 Absatz 1

bezeichneten Betrieben gehöre.
§. 6. I5 Abs. 1. Art. 10.] Die in Betreff der Kaufleute ge-

gebenen Vorschriften finden auch auf die Handelsgesellschaften Anwendung.
Die Rechte und Pflichten eines Vereins, dem das Gesetz ohne

Rücksicht auf den Gegenstand des Unternehmens die Eigenschaft eines
Kaufmanns beilegt, werden durch die Vorschrift des § 4 Absatz 1

nicht berührt.
§ 7. I11 Abs. 1.] Durch die Vorschriften des öffentlichen Rechtes,

nach welchen die Befugniß zum Gewerbebetrieb ausgeschlossen oder
von gewissen Voraussetzungen abhängig gemacht ist, wird die An-

wendung der die Kaufleute betreffenden Vorschriften dieses Gesetzbuchs
nicht berührt.

Zweiter Abschnitt. Handelsregister.1
§ 8. I12 Abs. 1.] Das Handelsregister wird von den Ge-

richten geführt.

1 G über die Angelegenh. der freiwill. Gerichtsbarkeit 17./5. 98.

125. Für die Führung des Handelsregisters sind die Amtsgerichte zuständig.
Durch Anordnung der Landesjustizverwaltung kann die Führung des

Registers für mehrere Amtsgerichtsbezirke einem Amtsgericht übertragen werden.
126. Die Organe des Handelsstandes sind verpflichtet, die Register-

gerichte behufs der Verhütung unrichtiger Eintragungen sowie behufs der Be-
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§ 9. I12 Abs. 1.] Die Einsicht des Handelsregisters sowie der
zum Handelsregister eingereichten Schriftstücke ist Jedem gestattet.

richtigung und Vervollständigung des Handelsregisters zu unterstützen; sie
sind berechtigt, Anträge zu diesem Zwecke bei den Registergerichten zu stellen

und gegen Verfügungen, durch die über solche Anträge entschieden wird, das
Rechtsmittel der Beschwerde zu erheben.

Die näheren Bestimmungen werden von den Landesregierungen getroffen.
„127. Das Registergericht kann, wenn eine von ihm zu erlassende Ver-

sügung von der Beurtheilung eines streitigen Rechtsverhältnisses abhängig ist,
die Verfügung aussetzen, bis über das Verhältniß im Wege des Rechtsstreites

entschieden ist. Es kann, wenn der Rechtsstreit nicht anhängig ist, einem der
Betheiligten eine Frist zur Erhebung der Klage bestimmen.

128. Die Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister sowie
die zur Aufbewahrung bei dem Gerichte bestimmten Zeichnungen von Unter-

hristen können zum Protokolle des Gerichtsschreibers des Registergerichts
rsolgen.

129. Ist die zu einer Eintragung erforderliche Erklärung von einem
Notar bekundet oder beglaubigt, so gilt dieser als ermächtigt, im Namen des

zur Anmeldung Verpflichteten die Eintragung zu beantragen. Die Vorschriften
des 8 124 finden entsprechende Anwendung.

130. Jede Eintragung soll den Tag, an welchem sie erfolgt ist, angeben
und mit der Unterschrift des zuständigen Beamten versehen werden.

Jede Eintragung soll demjenigen, welcher sie beantragt hat, bekannt ge-
macht werden. Auf die Bekanntmachung kann verzichtet werden.

131. Die Eintragung einer Zweigniederlassung ist von Amtswegen dem
Registergerichte der Hauptniederlassung mitzutheilen und in dessen Register zu

vermerken. Das Gleiche gilt, wenn die Zweigniederlassung aufgehoben wird.

132. Sobald das Registergericht von einem sein Einschreiten nach den
88 14, 319 und dem § 325 Nr. 9 des Handelsgesetzbuchs rechtfertigenden Sach-

berhalte glaubhafte Kenntniß erhält, hat es dem Betheiligten unter Androhung
einer Ordnungsstrafe

33. Soll in den gesetzlich zugelassenen Fällen Jemand durch Ord-

nungsstrafen zur Befolgung einer gerichtlichen Anordnung angehalten
werden, so muß der Festsetzung der Strafe eine Androhung voraus-
gehen. Die einzelne Strafe darf den Betrag von dreihundert Mark

nicht übersteigen.
aufzugeben, innerhalb einer bestimmten Frist seiner gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen oder die Unterlassung mittelst Einspruchs gegen die Verfügung
u rechtfertigen.

Die Beschwerde gegen diese Verfügung ist unzulässig.
133. Wird innerhalb der bestimmten Frist weder der gesetzlichen Ver-

bflichtung genügt noch Einspruch erhoben, so ist die angedrohte Strafe festzu-
etzen und zugleich die frühere Verfügung unter Androhung einer erneuten

rdnungsstrafe zu wiederholen.

tn In gleicher Weise ist fortzufahren, bis der gesetzlichen Verpflichtung genügt
oder Einspruch erhoben wird.
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Von den Eintragungen kann eine Abschrift gefordert werden;
das Gleiche gilt in Ansehung der zum Handelsregister eingereichten
Schriftstücke, sofern ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird.
Die Abschrift ist auf Verlangen zu beglaubigen.

134. Wird rechtzeitig Einspruch erhoben, so hat das Gericht, wenn sich

der Einspruch nicht ohne Weiteres als begründet ergiebt, zur Erörterung der
Sache den Betheiligten zu einem Termine zu laden.

Das Gericht kann, auch wenn der Betheiligte nicht erscheint, nach Lage
der Sache entscheiden.

135. Wird der Einspruch für begründet erachtet, so ist die erlassene

Verfügung aufzuheben.
Anderenfalls hat das Gericht den Einspruch zu verwerfen und die an-

gedrohte Strafe festzusetzen. Das Gericht kann, wenn die Umstände es recht-

fertigen, von der Festsetzung einer Strafe absehen oder eine geringere als die

angedrohte Strafe festsetzen.
Im Falle der Verwerfung des Einspruchs hat das Gericht zugleich eine

erneute Verfügung nach § 132 zu erlassen. Die in dieser Verfügung be-

stimmte Frist beginnt mit dem Eintritte der Rechtskraft der Verwerfung des

Einspruchs.
136. Wird im Falle des 8§ 133 gegen die wiederholte Verfügung Ein-

spruch erhoben und dieser für begründet erachtet, so kann das Gericht, wenn

die Umstände es rechtfertigen, zugleich die früher festgesetzte Strafe aufheben
oder an deren Stelle eine geringere Strafe festsetzen.

137. Gegen die Versäumung der Einspruchsfrist ist auf Antrag nach
Maßgabe des § 22 Abs. 2 die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu

ertheilen.
138. Bei der Festsetzung der Ordnungsstrafe ist der Betheiligte zugleich

in die Kosten des Verfahrens zu verurtheilen.

139. Gegen den Beschluß, durch welchen die Ordnungsstrafe festgesetzt
oder der Einspruch verworfen wird, findet die sofortige Beschwerde statt.

Ist die Strafe nach Maßgabe des § 133 festgesetzt, so kann die Be-

schwerde nicht darauf gestützt werden, daß die Verfügung, durch welche die
Strafe angedroht worden ist, nicht gerechtfertigt gewesen sei.

140. Soll nach § 37 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs gegen eine Person

eingeschritten werden, die eine ihr nicht zustehende Firma gebraucht, so finden
die Vorschriften der §§ 132 bis 139 mit der Maßgabe Anwendung, daß

1. in der nach § 132 zu erlassenden Verfügung dem Betheiligten auf-

gegeben wird, sich des Gebrauchs der Firma zu enthalten oder binnen

bestimmter Frist den Gebrauch der Firma mittelst Einspruchs gegen die
Verfügung zu rechtfertigen;

2. die Ordnungsstrafe festgesetzt wird, falls kein Einspruch erhoben oder

der erhobene Einspruch rechtskräftig verworfen ist und der Betheiligte
nach der Bekanntmachung der Verfügung dieser zuwidergehandelt hat.

141. Soll nach § 31 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs das Erlöschen einer

Firma von Amtswegen in das Handelsregister eingetragen werden, so hat das

Registergericht den eingetragenen Inhaber der Firma oder dessen Rechtsnach-
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Das Gericht hat auf Verlangen eine Bescheinigung darüber zu
ertheilen, daß bezüglich des Gegenstandes einer Eintragung weitere
Eintragungen nicht vorhanden sind oder daß eine bestimmte Ein-
tragung nicht erfolgt ist.

folger von der beabsichtigten Löschung zu benachrichtigen und ihm zugleich eine

angemessene Frist zur Geltendmachung eines Widerspruchs zu bestimmen. Die
Frist darf nicht weniger als drei Monate betragen.

Sind die bezeichneten Personen oder deren Aufenthalt nicht bekannt, so
erfolgt die Benachrichtigung und die Bestimmung der Frist durch Einrückung
in diejenigen Blätter, welche für die Bekanntmachungen der Eintragungen in
das Handelsregister bestimmt sind. Es kann angeordnet werden, daß die Be-

anntmachung noch in andere Blätter eingerückt wird.

 Wird Widerspruch erhoben, so entscheidet über ihn das Gericht. Gegen
die den Widerspruch zurückweisende Verfügung findet die sofortige Beschwerde statt.

Die Löschung darf nur erfolgen, wenn Widerspruch nicht erhoben oder

wenn die den Widerspruch zurückweisende Verfügung rechtskräftig geworden ist.

142. Ist eine Eintragung in das Handelsregister bewirkt, obgleich sie
wegen Mangels einer wesentlichen Voraussetzung unzulässig war, so kann das

Registergericht sie von Amtswegen löschen. Die Löschung geschieht durch Ein-
tragung eines Vermerkes.

Das Gericht hat den Betheiligten von der beabsichtigten Löschung zu
benachrichtigen und ihm zugleich eine angemessene Frist zur Geltendmachung
eines Widerspruchs zu bestimmen.

Auf das weitere Verfahren finden die Vorschriften des § 141 Abs. 3, 4

Anwendung.
143. Die Löschung einer Eintragung kann gemäß den Vorschriften des

8 142 auch von dem Landgerichte verfügt werden, welches dem Registergericht

im Instanzenzuge vorgeordnet ist. Die Vorschrift des 8 30 Abs. 1 Satz 2
findet Anwendung.
Gegen die einen Widerspruch zurückweisende Verfügung des Landgerichts

findet die sofortige Beschwerde an das Oberlandesgericht mit der Maßgabe statt,

daß die Vorschriften des § 28 Abs. 2, 3 zur entsprechenden Anwendung kommen.

le weitere Beschwerde ist ausgeschlossen.

144. Eine in das Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft oder
LKommanditgesellschaft auf Aktien kann gemäß den Vorschriften der 8§§ 142, 143
als nichtig gelöscht werden, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen

nach den 88 309, 310 des Handelsgesetzbuchs die Nichtigkeitsklage erhoben
werden kann. Das Gleiche gilt für eine in das Handelsregister eingetragene

esellschaft mit beschränkter Haftung, wenn die Voraussetzungen vorliegen,
unter denen nach den §8§ 75a, 75b (jetzt 88 75, 76) des Gesetzes, betreffend die

Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die Nichtigkeitsklage erhoben werden kann.

Ein in das Handelsregister eingetragener Beschluß der Generalversamm-
ung oder Versammlung der Gesellschafter einer der im Abs. 1 bezeichneten

Gesellschaften kann gemäß den Vorschriften der 88 142, 143 als nichtig gelöscht

erden, wenn er durch seinen Inhalt zwingende Vorschriften des Gesetzes ver-

ett und seine Beseitigung im öffentlichen Interesse erforderlich erscheint.
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§ 10. I13.] Das Gericht hat die Eintragungen in das Handels-
register durch den Deutschen Reichsanzeiger und durch mindestens ein
anderes Blatt bekannt zu machen. Soweit nicht das Gesetz ein

Anderes vorschreibt, werden die Eintragungen ihrem ganzen Inhalte

nach veröffentlicht.

In den Fällen der Abs. 1, 2 soll die nach § 142 Abs. 2 zu bestimmende

Frist mindestens drei Monate betragen.

145. Die Amtsgerichte sind zuständig für die nach § 146 Abs. 2, § 147,
§ 157 Abs. 2, § 166 Abs. 3, § 192 Abs. 3, § 254 Abs. 3, §8 266 Abs. 2,
§ 268 Abs. 2, § 295 Abs. 2, 3, 8 302 Abs. 2 bis 4, 8 338 Abs. 3, 8 524

Abs. 1, 2, § 530 Abs. 1, §§ 590, 685, § 729 Abs. 1, § 884 Nr. 4 des Handels-
gesetzbuchs von dem Gerichte zu erledigenden Angelegenheiten.

Ist die Führung des Handelsregisters für mehrere Amtsgerichtsbezirke
einem Amtsgericht übertragen worden, so gehören zur Zuständigkeit dieses
Amtsgerichts auch die im Abs. 1 bezeichneten Angelegenheiten, mit Ausnahme
derjenigen Geschäfte, welche den Gerichten nach § 524 Abs. 1, 2, § 530 Abs. 1,
§§ 590, 685, § 729 Abs. 1, §8 884 Nr. 4 des Handelsgesetzbuchs obliegen.

146. Soweit in den im § 145 bezeichneten Angelegenheiten ein Gegner

des Antragstellers vorhanden ist, hat ihn das Gericht wenn thunlich zu hören.

Gegen die Verfügung, durch welche über den Antrag entschieden wird,
findet die sofortige Beschwerde statt.

Eine Anfechtung der Verfügung, durch welche einem nach § 524 Abs. 1, 2,
8 530 Abs. 1, 8 685, 8 729 Abs. 1, § 884 Nr. 4 des Handelsgesetzbuchs ge-

stellten Antrage stattgegeben wird, ist ausgeschlossen.
147. Die Vorschriften der §§ 127 bis 131, 142, 143 finden auf die

Eintragungen in das Genossenschaftsregister entsprechende Anwendung.
Eine in das Genossenschaftsregister eingetragene Genossenschaft kann ge-

mäß den Vorschriften der §§ 142, 143 als nichtig gelöscht werden, wenn die

Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach den 88 94, 95 90a, 90b„l des
Gesetzes, betreffend die Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften, die Nichtig-
keitsklage erhoben werden kann.

Ein in das Genossenschaftsregister eingetragener Beschluß der General-

versammlung einer Genossenschaft kann gemäß den Vorschriften der §§ 142,
143 als nichtig gelöscht werden, wenn er durch seinen Inhalt zwingende Vor-

schriften des Gesetzes verletzt und seine Beseitigung im öffentlichen Interesse
erforderlich erscheint.

In den Fällen der Abs. 2, 3 soll die nach § 142 Abs. 2 zu bestimmende

Frist mindestens drei Monate betragen.

148. Die Vorschriften des § 146 Abs. 1, 2 finden auf die nach § 45 (43

Abs. 3, § 61 [59], § 83 (81] Abs. 3, 4, § 93 90] des Gesetzes, betreffend die
Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften, und nach § 66 Abs. 2, 3, § 74 I751
des Gesetzes, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, von dem

Registergerichte zu erledigenden Angelegenheiten Anwendung.
Gegen die Verfügung, durch welche der im § 11 des Gesetzes, betreffend

die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt, oder der im § 8 des Ge-
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Mit dem Ablaufe des Tages, an welchem das letzte der die

Bekanntmachung enthaltenden Blätter erschienen ist, gilt die Be-
kanntmachung als erfolgt.

§ 11. [14 Abs. 1.] Das Gericht hat jährlich im Dezember die

setzes, betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Flößerei, bezeichnete An—
trag auf Beweisaufnahme oder der im § 87 Abs. 2 des ersteren Gesetzes be-

zeichnete Antrag auf Bestellung eines Dispacheurs zurückgewiesen wird, findet
die sofortige Beschwerde statt. Eine Anfechtung der Verfügung, durch welche
einem solchen Antrage stattgegeben wird, ist ausgeschlossen.

149. Für die Verrichtungen, welche den Gerichten in Ansehung der
nach dem Handelsgesetzbuche oder nach dem Gesetze, betreffend die privatrecht-
lichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt, aufzumachenden Dispache obliegen, ist
das Amtsgericht des Ortes zuständig, an welchem die Vertheilung der Haverei-
schäden zu erfolgen hat.

G betr. die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 20./4. 92
(Anh. XII). Bankgesetz § 66 (Anh. 1). G über die privaten Ver-

sicherungsunternehmungen 12./5. 01, 30ff.(Anh. XVI, 1).
KO 112 l104j. Der Gerichtsschreiber hat unter Bezeichnung des Kon-

kursverwalters beglaubigte Abschriften der Formel des Eröffnungsbeschlusses
den Behörden für die Führung des Handels= oder Genossenschaftsregisters oder
ahnlicher Register und der Dienstbehörde des Gemeinschuldners mitzutheilen.

1563 (151|1. Nach der Abhaltung des Schlußtermins beschließt das Ge-
richt die Aufhebung des Konkursverfahrens. Eine Anfechtung des Beschlusses
findet nicht statt.

nac Der Beschluß und der Grund der Aufhebung sind öffentlich bekannt zu
achen.

Die Vorschriften der 88 111 [103] Abs. 2, 112, 113 [104, 106) finden
entsprechende Anwendung.

190 (1751. Sobald der Vergleich rechtskräftig bestätigt ist, beschließt das
Gericht die Aufhebung des Konkursverfahrens. Eine Anfechtung des Be-
schlusses findet nicht statt.

Der Beschluß und der Grund der Aufhebung sind öffentlich bekannt zu machen.

Die Vorschriften der 8§ 111 I103) Abs. 2, 112, 113 [104, 1061 finden
entsprechende Anwendung.
 .198 ([1841. Im Falle der rechtskräftigen Verurtheilung wird, wenn ge-

nügende Masse vorhanden ist oder ein zur Deckung der im § 58 1511 Nr. 1, 2
bezeichneten Massekosten ausreichender Geldbetrag vorgeschossen wird, das Kon-

ursverfahren auf Antrag eines Konkursgläubigers wieder aufgenommen.
Die Wiederaufnahme erfolgt durch Beschluß des Gerichts. Auf den

Zeitpunkt der Wiederaufnahme und die Bekanntmachung derselben finden die

orschriften der 88108, 111 bis 113 (100, 103, 104, 1061entsprechende Anwendung.
: 205 I191)1. Der Einstellungsbeschluß und der Grund der Einstellung

lind öffentlich bekannt zu machen.

Die Vorschriften der 8§ 111 (103 Abs. 2, 112, 113, 191 (104, 106, 176
finden entsprechende Anwendung.
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Blätter zu bezeichnen, in denen während des nächsten Jahres die

im § 10 vorgesehenen Veröffentlichungen erfolgen sollen.

§ 12. I19, 45 Abs. 1 bis Zu. ö.] Die Anmeldungen zur Ein-

tragung in das Handelsregister sowie die zur Aufbewahrung bei

dem Gerichte bestimmten Zeichnungen von Unterschriften sind per-
sönlich bei dem Gerichte zu bewirken oder in öffentlich beglaubigter

Form einzureichen.
Die gleiche Form ist für eine Vollmacht zur Anmeldung er-

forderlich. Rechtsnachfolger eines Betheiligten haben die Rechtsnach-
folge soweit thunlich durch öffentliche Urkunden nachzuweisen.

§ 13. I21, 86 Abs. 1 u. ö.] Soweit nicht in diesem Gesetz-

buch ein Anderes vorgeschrieben ist, sind die Eintragungen in
das Handelsregister und die hierzu erforderlichen Anmeldungen und
Zeichnungen von Unterschriften sowie die sonst vorgeschriebenen Ein-
reichungen zum Handelsregister bei jedem Registergericht, in dessen
Bezirke der Inhaber der Firma eine Zweigniederlassung besitzt, in
gleicher Weise wie bei dem Gerichte der Hauptniederlassung zu bewirken.

Eine Eintragung bei dem Gerichte der Zweigniederlassung findet
nicht statt, bevor nachgewiesen ist, daß die Eintragung bei dem Ge-
richte der Hauptniederlassung geschehen ist.

Diese Vorschriften kommen auch zur Anwendung, wenn sich die
Hauptniederlassung im Auslande befindet. Soweit nicht das aus-

ländische Recht eine Abweichung erforderlich macht, haben die An-
meldungen, Zeichnungen und Eintragungen bei dem Gerichte der
Zweigniederlassung in gleicher Weise zu geschehen, wie wenn sich die
Hauptniederlassung im Inlande befände.

§ 14. I/26, 45 Abs. 4 u. ö.]) Wer verpflichtet ist, eine An-

meldung, eine Zeichnung der Unterschrift oder eine Einreichung von

Schriftstücken zum Handelsregister vorzunehmen, ist hierzu von dem
Registergerichte durch Ordnungsstrafen anzuhalten. Die einzelne
Strafe darf den Betrag von dreihundert Mark nicht übersteigen.

§ 15. I25 Abs. 2, 3, 46 u. ö.] Solange eine in das Handels-

register einzutragende Thatsache nicht eingetragen und bekannt ge-
macht ist, kann sie von demjenigen, in dessen Angelegenheiten sie
einzutragen war, einem Dritten nicht entgegengesetzt werden, es sei
denn, daß sie diesem bekannt war.

Ist die Thatsache eingetragen und bekannt gemacht worden, so
muß ein Dritter sie gegen sich gelten lassen, es sei denn, daß er sie
weder kannte noch kennen mußte.

Für den Geschäftsverkehr mit einer in das Handelsregister ein-

getragenen Zweigniederlassung ist im Sinne dieser Vorschriften die
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Eintragung und Bekanntmachung durch das Gericht der Zweig—
niederlassung entscheidend.

§ 16. Ist durch eine rechtskräftige oder vollstreckbare Entschei—
dung des Prozeßgerichts die Verpflichtung zur Mitwirkung bei einer
Anmeldung zum Handelsregister oder ein Rechtsverhältniß, bezüglich

essen eine Eintragung zu erfolgen hat, gegen einen von mehreren
bei der Vornahme der Anmeldung Betheiligten festgestellt, so genügt
-zur Eintragung die Anmeldung der übrigen Betheiligten. Wird die

Entscheidung, auf Grund deren die Eintragung erfolgt ist, auf-
gehoben, so ist dies auf Antrag eines der Betheiligten in das

Landelsregister einzutragen.
Ist durch eine rechtskräftige oder vollstreckbare Entscheidung des

rozeßgerichts die Vornahme einer Eintragung für unzulässig er-
küärt, so darf die Eintragung nicht gegen den Widerspruch des-
lenigen erfolgen, welcher die Entscheidung erwirkt hat.

Dritter Abschnitt. Handelsfirma.
§ 17. I15.] Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter

dem er im Handel seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgiebt.

w Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und verklagt
erden.

§ 18. I16.]2 Ein Kaufmann, der sein Geschäft ohne Gesell-
schafter oder nur mit einem stillen Gesellschafter betreibt, hat seinen

amiliennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

als Firma zu führen.
1 Siehe G, betr. d. Gesellsch. m. beschr. Haftung 20./4. 92.

Anh. XII. G über d. Schutz der Waarenbezeichnungen 12./5. 94.
Anh. X, 6. G, betr. d. Urheberrecht an Mustern und Modellen

1 . 76. Anh. X, 1. Patentgesetz 7./4. 91. Anh. X, 2. G, betr.
Schutz v. Gebrauchsmustern 1./6. 91. Anh. X, 4. G, betr. d. Be-

kümpfung des unlauteren Wettbewerbs 27./5. 96. Anh. VIII; vgl.
auch Bankgesetz. Anh.I§ 66. G, betr. d. Erwerbs= und Wirth-
schaftsgenossen schaften 1./5. 89. Anh. XI, 1. G über die privaten

ersicherungsunternehmungen 12./5. 01, 18. (Anh. XVI, 1.)
2 GO 15a. Gewerbetreibende, die einen offenen Laden haben oder Gast-

oder Schankwirthschaft betreiben, sind verpflichtet, ihren Familiennamen mit
mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen an der Außenseite oder am Ein—

hange des Ladens oder der Wirthschaft in deutlich lesbarer Schrift anzubringen.

Kaufleute, die eine Handelsfirma führen, haben zugleich die Firma in
er bezeichneten Weise an dem Laden oder der Wirthschaft anzubringen; ist

aus der Firma der Familienname des Geschäftsinhabers mit dem ausge-
chriebenen Vornamen zu ersehen, so genügt die Anbringung der Firma.

di Auf offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und Komman—
itgesellschaften auf Aktien finden diese Vorschriften mit der Maßgabe An-


	Zweiter Abschnitt. Handelsregister (§ 8-16)

